
Werſeburger
Mittwoch den 18. Mai.

Bekanntmachungen.
Der mit einer Längengradmeſſung beauftragte Königliche General Lieutenant z. D. Baeyer beabſichtigt die von

ihm geleiteten Arbeiten zur Verbindung der Preußiſchen mit der Sächſiſchen Triangulation, unter Mitwirkung der Königlich
Sächſiſchen Commiſſare Oberbergrath Dr. Weißbach, Profeſſor Dr. Bruhns und Profeſſor Dr. Nagel während des bevor
ſtehenden Sommers innerhalb der Regierungsbezirke Magdeburg und Merſeburg fortzuſetzen und namentlich eine neue Drei-
eckskette von Leipzig bis zum Anſchluß an die Preußiſchen Dreiecke bei Magdeburg auszuführen.

Den Ortsbehörden gebe ich hiervon mit der Anweiſung Kenntniß, dafür Sorge zu tragen, daß den obengenannten
Herren Commiſſarien hinſichtlich der Anſtellung von Beobachtungen, ſoweit ſie ſich auf den dieſſeitigen Kreis erſtrecken, kein
Hinderniß in den Weg gelegt wird.

Merſeburg, den 11. Mai 1864.

Bekanntmachung.
Der Kaufmann Ernſt Hauſtein hier iſt aus dem unter

der Firma F. A. Matto u. Comp. betriebenen Handelsgeſchäft
ſeit dem 1. Mai e. ausgeſchieden eingetragen zufolge Ver
fügung vom 11. Mai e. an demſelben Tage.

Merſeburg, den 11. Mai 1864.
Königl. Kreisgericht, J. Abtheilung.

Das in der Hältergaſſe Nr. 698 belegene Haus mit
Garten ſoll aus freier Hand verkauft werden. Die Bedin-
gungen ſind im Hauſe ſelbſt zu erfahren.
Serachens von Forſtland zur Wieſennutzung.

Fs ſollen
I. im Schutzbezirk Radewell (Eckerholz)

circa 20 Morgen Forſtland in 20 Parzellen auf 6 Jahre zur
Benutzung als Wieſe

am 26. Mai e., Vormittags 9 Uhr,
II. im Wegwitzer Holze eirca 36 Morgen in 14 Parzellen
auf 5 Jahre

am 27. Mai e., Vormittags 10 Uhr,
an Ort und Stelle an den Meiſtbietenden unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen verpachtet werden.

Schkeuditz, den 12. Mai 1864.
Königliche Bberförſterei.

Für Hotels, Cafés, Reſtaurationen, Material-
wagaren-Handlungen e.

Rohlenſaure Waſſer- Apparate
mit Selbſtentwickler (Kohlenſäure-Erzeuger) und Eis-
kühler, elegant von Kupfer gearbeitet Preis 16 Thlr. und
höher, zu 50 und auch 120 Glas Jnhalt, deren Herſtellungs
köſten nur 4 und 9 Ngr. betragen hat nur allein zu ver-
kaufen die Fabrik kohlenſaurer Wäſſer von Robert
Freygang, Leipzig, Packhofgaſſe Nr. 6.

Dr. Pattison's
Giüchtwatte,.

Heil und Präſervativ- Mittel gegen Gicht und Rheu-
matismen aller Art als gegen Geſichts, Bruſt Hals
und Zahnſchmerzen Kopf Hand und Kniegicht, Seiten
ſtechen Gliederreißen Rücken und Lendenſchmerz c. c.

Ganze Packete zu 8 Sgr., halbe zu 5 Sgr. ſammt Ge
brauchsanweiſungen und Zeugniſſen bei

ev e Guſtav Lots.Heute Mittwoch den 18. Mat e. von 1 Uhr an.
großes Eoncert

im Rürgergarten.
Braun.

Der Königliche Landrath Weidlich.

gewordeneDie durch ihre Güte so beliebt
omade(à S STAMNGEN 73 Sgr.

autorisirt v. d. K. Professor Dr. Lümcles zu Berlin,
sowie die durch Reinheit und Geschmeidighkeit ausge-
zeichnete

M zu gr.Italien.
(in Päckchen
vom Apotheler A. Speratit in Lodi (Lombardei) sind
fortwährend in frischer und unverändert guter Qualität
vorräthig bei

Wricedr. Stollberg in Mersebüurg.

Freitag iſt friſches Lichtebierin der Stadt
branerei zu haben. Verger.

An meiner r h erin Anstalt,Entenplan Nr. 153,
werden von jetzt ab
Selterſer u. Soda- Waſſer à Glas 6 Pf.
auf Wäs lagernd, verabreicht.

Merſeburg. Heinr. Schultze jun.
Sächſiſch Thüringiſche Aetien- Geſellſchaft für

Braunkohlen Verwerthung.
Die pro 1863 für unſere Prioritäts-Stamm-Actien auf

5 oder 10 Thaler pro Actie
feſtgeſetzte Dividende wird vom 1. Juni c. ab von unſerer
Hauptkaſſe hierſelbſt, ſowie von

Herrn Banquier E. Keferſtein in Merſeburg,
von letzterem jedoch nur bis zum 15. Juli e., gegen Aus
händigung des Coupons Nr. 4 ausgezahlt.

Von den am 1. Juni 1863 fällig geweſenen Dividenden
Coupons 43 1862 ſind diejenigen von folgenden Prioritäts
Stamm Actien

Nr. 41, 42, 66, 112 116, 125, 127, 156, 161, 168--177,
185, 186, 196--198, 218, 270, 272--282 und 286

noch nicht zur Einlöſung präſentirt worden.
Halle a/S. den 12. Mai 1864.

Die Direction.Sämmtliche Meiſter der hieſigen Stellmacheninung an
gehörig, werden hierdurch zum Quartale und zu ine Be

Jnnungsſache betteſſend zum Montag den 23. Mai

Der Jnnungsvorſtand.

rathung
Nachmittags Uhr, eingel
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antwortete mit Ja, behauptete aber, daß er zur Zeit der
That im Kopfe ſchwach geweſen ſei.

Näher befragt erklärte er, ſein Vater ſei mit ihm ſtreng
geweſen und habe ihn gegen ſeine beiden andern Geſchwiſter
zurückgeſetzt; manchmal ſei er auch von ſeinem Vater gemiß-
handelt worden. Gleichwohl habe er keinen Haß gegen ihn
gehabt, wenn er ihn auch nicht geliebt habe. Er habe eine
Liebſchaft mit einer gewiſſen Wilhelmine Wille in Bergfarn-
ſtedt gehabt, die er zu heirathen gewünſcht habe.

Sein Vater ſei gegen dies Verhältniß geweſen. Er habe
gewünſcht, ſich ſelbſtſtändig zu machen, ſein Vater habe ſich
aber geweigert, ihm die nöthigen Mittel dazu zu geben.

Seine Mutter ſei ſehr gut mit ihm geweſen und er habe ſie
ebenſo wie ſeinen kleinen Bruder Heinrich ſehr lieb gehabt.
Sein Vater ſei 48 Jahr, ſeine Mutter 47 Jahr und ſein
Bruder Heinrich ziemlich 5 Jahr alt geweſen. Sein Vater
ſei hie und da leidend geweſen, namentlich am Magen und
ebenſo auch ſeine Mutter. Er ſelbſt ſei mehrmals krank ge
weſen namentlich habe er vor 3 Jahren ein ſchweres Nerven-
fieber durchgemacht und ſeit dieſer Zeit habe er öfter am
Kopfe gelitten. Namentlich in den letzten Tagen und in der
Zeit unmittelbar vor der That habe er an Mattigkeit in allen
Gliedern, Appetitloſigkeit und beſonders auch an Schwindel
gelitten. Als er am fraglichen Abend zur Trautmann'ſchen
Spinnſtube gegangen, habe er geglaubt, ſein Zuſtand werde
ſich beſſern, wenn er recht tüchtig tanze. Um recht in Hitze
zu kommen, habe er 2 Weſten und 2 Röcke angezogen und
habe mit dieſen Kleidern viel getanzt. Gegen 8 Uhr ſei
er an jenem Abend mit ſeiner Schweſter Marie zu Traut-
manns gegangen und ſei gegen Mitternacht nach Hauſe zu-
rückgekehrt. ährend ſeines Aufenthalts beim Müller Traut-
mann habe er 14 bis 15 Taſſen ziemlich ſtarken und heißen
ſchwarzen Kaffee getrunken. Als ſeine Schweſter habe weg-
gehen wollen, habe er zu ihr geſagt, ſie ſolle einſtweilen voraus-
gehen und die Thüren zu Hauſe aufmachen, damit er ſich
nicht erkälte. Bald ſei er ihr gefolgt und als er nach Hauſe
gekommen, habe er ſeine Schweſter die Bodentreppe hinauf-
gehen hören. Seine Mutter habe ihm, als er ſich im Haus
flur befunden und nach ſeiner Schlafſtätte in der Werkfſtelle
habe gehen wollen, zugerufen, und in die Wohnſtube einge
treten, habe ſie ihn gebeten, die Nacht auf dem Sopha in
der Stube zuzubringen und ſich hübſch zuzudecken, damit er
ſich nicht erkälte. Sein Vater habe ihm aber über ſein Tan-
zen trotz ſeines Unwohlſeins Vorwürfe gemacht und geäußert
„der Teufel tanzt auch in einem kranken Zuſtande.“ Er habe
der Aufforderung ſeiner Mutter zufolge nun ſein Deckbett aus
der Werkſtatt geholt und ſich mit dem Shawltuch, welches
er in der Werkſtatt umgethan und mit anbehaltener Weſte,
Hoſen und Strümpfen auf das Sopha gelegt. Gegen 1 Uhr
habe ſeine Mutter ihn gefragt, ob er bald kalt ſei. Er habe
erwiedert: „nein, wärmer als zuvor,“ da dies wirklich der
Fall geweſen. Seine Mutter wäre nun bald eingeſchlafen,
ſein Vater früher ſchon. Er ſelbſt ſei aber ſo heiß und auf-
eregt geweſen, daß er nicht habe einſchlafen können. Eshabe ihn namentlich der Gedanke an ſeine künftige Selbſt

ſtändigkeit beſchäftigt. Faſt unbewußt ſei er aufgeſtanden,
ſei in die Werkſtatt gegangen, habe die Axt herbeigeholt und
die gräßliche That verübt.

Auf die Frage des Vorſitzenden ob er vor dem Gedan-
ken der Tödtung ſeiner Eltern nicht geſchaudert habe, erwie-
derte der Angeklagte: ich war ja ohne Verſtand, ſonſt würde
ich mich entſetzt haben. Seinen weiteren Angaben nach hatte
er es zuerſt lediglich auf ſeinen Vater abgeſehen, an die Mutter
habe er erſt ſpäter gedacht, namentlich daran daß ſie ihn
verrathen würde; an den Bruder habe er aber gar nicht ge-
dacht; als er den erſten Schlag dem Vater verſetzt, und die-
ſen habe er nur aus Erbarmen getödtet, weil er geglaubt,
ihn unverſehens beim Schlagen auf die Mutter mit getroffen
zu haben er Qualen ausſtehe und doch am Ende in Folge
des Schlags ſterben werde. Er habe bei der That theils Be
ſinnung theils keine gehabt. Er ſei über das Aufſchreien
ſeiner Eltern nicht erſchrocken. Er habe auf ſeine Eltern ſo
lange bis er geglaubt ſie ſeien todt. Als ſich
aber ſeine Mutter noch einmal aufgerichtet und ihn angeſehen
habe da ſei er erſt zum vollen Bewußtſein gekommen ſei
zu Boden geſunken und habe gerufen: Gott, was haſt du
on Er habe nun ſeine Thaten bald herbeigerufenen

erſonen geſtehen wollen, es ſei ihm aber zu ſchrecklich ge
weſen und er habe es nicht vermocht. Er habe nicht daran
gedacht, daß ſein Hemd und ſeine Weſte, die bei der That
mit Blut befleckt waren ihn verathen würde. Vor der That

habe er auch nicht daran gedacht, was er zu thun habe, um
den Verdacht von ſich abzuwenden.

Der Staatsanwalt hielt dem Angeklagten vor, daß er
früher angegeben, ſeine Eltern haben ſchon 1 Uhr geſchlafen
und daß er heute ausgeſagt, ſeine Mutter habe nochmals ge-
gen 1 Uhr mit ihm geſprochen. Er machte ferner darauf
aufmerkſam, daß in der Werkſtatt 3 zum Tödten geeignete
Jnſtrumente ſich befunden, ein Böttcherhammer, eine kleinere
und eine größere Axt; letztere ſei nicht Eigenthum des Böttcher
meiſters Kropf, vielmehr vom Einwohner Röder geliehen ge
weſen in der Vorunterſuchung darüber befragt, warum er
gerade die Röder'ſche Axt zur Begehung der That genommen,
habe der Angeklagte erklärt, weil ſie ſchwerer geweſen ſei.
Der Staatsanwalt bemerkte ferner, daß der Angeklagte, ehe
er zur That geſchritten, geſtändigermaßen das Deckbett auf
dem Sopha weggelegt habe, damit es nicht blutig werde.
Er bemerkte ferner, daß der Angeklagte, als er zuerſt vor
Gericht vernommen, auf Befragen erklärt habe, das Blut
am Hemd und Weſte rühren von den Liebkoſungen ſeiner im
Blute ſchwimmend e Eltern her. Der Staatsan-
walt ließ durch den Vorſitzenden conſtatiren daß der Ange
klagte während der Vorunterſuchung nichts davon geſagt, daß
er am Kopfe gelitten und daß er erſt wenige Tage vor dem
heutigen Termine mit dieſer Behauptung hervorgetreten ſei.

Er befragte ferner den Angeklagten über einen Vorfall,
den die Anklage nicht berührt habe. Ein Zeuge, der Stell
macher Bohne, der heute noch werde vernommen werden,
habe nämlich bekundet, der Angeklagte habe im Sommer
vorigen Jahres auf dem Felde Erbſen gehackt und bei dieſer
Gelegenheit gegen den Zeugen über ſeinen Vater geklagt und
geſagt: „Ja, bei uns iſt immer der Teufel los, bei uns
nimmt es auch kein gutes Ende.“ Der Angeklagte leugnete,
dieſe Aeußerung gethan zu haben. Der Staatsanwalt be-
merkte endlich noch, daß der Angeklagte am Tage nach dem
Vorfalle mehrfach befragt worden ſei, ob er denn keinen Ver
dacht gegen Jemand habe. Er habe da erwiedert, er habe
vor einiger Zeit einen anonymen Brief erhalten, in dem ge
ſtanden, „ſein Vater und ſeine Mutter ſeien ſchlecht, er, der
Angeklagte, würde am längſten geböttchert haben“ und habe
die r ausgeſprochen daß der ihm unbekannte Schrei
ber dieſes Briefes vielleicht der Thäter ſei. Der Angeklagte
erklärte auf Befragen des Staatsanwalts, daß er allerdings
einen ſolchen Brief erhalten habe.

Es wurde nun zur Beweisaufnahme geſchritten.
Zuerſt wurde die Schweſter des Angeklagten vernommen.

Bei ihrem Erſcheinen zeigte der Angeklagte, der bis dahin
eine kalte Ruhe verrieth, einige wenn auch geringe Rührung.
Sie beſtätigte, daß ihr Bruder über Kopfſchmerz geklagt, eben
ſo das Tanzen und Kaffeetrinken deſſelben beim Müller Traut-
mann; ob er viel Kaffee getrunken, wußte ſie indeß nicht.
Jhrer Angabe nach lebte die Mutter noch, als ſie von ihren
Bruder gerufen in die Stube getreten war, ſah ſie noch an
und röchelte; ihr Bruder war draußen im Hofe und rief dann
ebenſo wie ſie die Nachbarn herbei. Sie hatte anfänglich
keinen Verdacht auf ihren Bruder wurde aber bald vom
Müller Trautmann auf ihn aufmerkſam gemacht. Sie recog-
noſcirte die mit Blut befleckten Sachen, Hemd, Weſte und
Halstuch, welche ihr vorgezeigt wurden, als ihren Bruder
gehörig. Nach ihrer Vernehmung wurde ihr vom Vorſitzen
den eröffnet, daß ſie im Sitzungsſaale bleiben und der Ver
handlung beiwohnen könne. Sie lehnte dies Anerbieten ab
und entfernte ſich.

Der Oeconom Schröder und Anſpänner Brömme be-
kundeten übereinſtimmend, daß ſie von der Marie Kropf ge
rufen, bald am Orte der That erſchienen ſeien. Die Kropf
ſchen Eheleute hätten noch gelebt, der Bruder ſei aber ſchon
todt geweſen. Beiden war das Wehklagen des Ferdinand
Kropf ſofort als erheuchelt vorgekommen. Die Mutter er
hielt noch Waſſer zu trinken. Als der Zeuge Brömme äußer-
te, die Frau lebe noch und könne vielleicht den Thäter nennen,
da brach der Ferdinand Kropf zuſammen, liebkoſte ſcheinbar
ſeine Mutter, packte ſie aber, wie Zeugen deutlich wahrnahmen,
feſt an der Gurgel, nachdem er dies vorher ſchon beim Vater
ebenſo gemacht hatte.

Dieſelbe Wahrnehmung hatte der Ortsrichter Stöckel
ſeinem heutigen Zeugniſſe nach gemacht.
Nach dem Zeugniſſe der unverehel. Leberecht hatte Ferdinand Kropf ihr am 10. Febr. früh ſein mit an ren

Blutflecken verſehenes Shawltuch zum Waſchen der geben

ſeinem Wunſche, dies ſofort zu thun, kam ſie nach. Der
Angeklagte räumte ein, daß er dieſes Tuch in der Nacht ge



tragen und der Leberecht zum Waſchen übergeben zu haben,
um den Verdacht der Thäterſchaft von ſich abzulenken.

Der Gensd'arm Ludwig, der Gerichtsſchöppe Möricke
und der Anſpänner Voigt hatten ihrem Zeugniſſe nach im
Kropf ſchen Hofe an der von Ferdinand Kropf bezeichneten
Stelle ein von demſelben als ſein Halstuch recognoſcirtes Tuch
mit 26 Thlr. Geld vorgefunden.

Der Maurer Kropf und der Hinterſättler Biemann be-
zeugten daß ſie am 18. Febr. in dem zum Kropf'ſchen Gehöfte
gehörigen Schuppen neben einer Schicht Faßdauben unter
Stroh verſteckt auf dem Erdboden eine mit Blutſpuren ver-
ſehene Axt aufgefunden, von welcher der Angeklagte zugab,
ſie zum Mord angewendet zu haben.

Der Maurer Kropf ſprach ſich noch über das Verhältniß,
welches zwiſchen dem Erſchlagenen und ſeinem Sohne ſtattge-
habt aus; er bezeichnete dies Verhältniß als ein ſchlechtes.

Dies beſtätigte auch der Müller Holnack und der Hinter-
ſättler Röder. Erſterer bekundete namentlich, daß der Vater
ſich ihm gegenüber beklagt, daß ſein Sohn ihn ſeit langer
Zeit nicht „Vater“ nenne.

Der Stellmacher Bohne bezeugte ebenfalls, daß der Vater
oft über ſeinen Sohn geklägt habe und beſtätigte, was der
Staatsanwalt beregt, nämlich: daß der Angeklagte einmal
im Sommer v. J. auf dem Feld geäußert: „ja bei uns iſt
immer der Teufel los, bei uns nimmt es auch kein gutes
Ende.“

Auf Antrag des Vertheidigers waren noch verſchiedene
Entlaſtungszeugen vorgeladen, welche bekunden ſollten, daß
der Angeklagte vor 3 Jahren ein ſchweres Nervenfieber gehabt
und ſeit dieſer Zeit oft über Kopfleiden geklagt habe. Dieſe
Zeugen wußten aber hiexvon Nichts.

Zu bemerken iſt, daß der Angeklagte faſt bei jeder Zeugen-
ausſage Einwendungen machte.

Der Dr. Steinbach wurde nun über den Obductionsbe-
fund vernommen der Kreisphyſikus Dr. Straube war
krankheitshalber nicht erſchienen). Dr. Steinbach wiederholte
ſeine früheren Angaben. Als er die Packete öffnete, worin
die Schädelſtücke ſich befanden um ſich über ſie zu äußern
merkte man dem Angeklagten nicht die geringſte Empfindung
an obwohl er ſeine Mutter und ſeinen Bruder ſehr geliebt
haben wollte.
Endlich waren auf den Antrag des Vertheidigers noch
der Gefängnißarzt Dr. Hartmann und der Kreisphyſikus Dr.
Kayſer von Naumburg zum Termine geladen, um ſich gut-
achtlich darüber zu äußern ob ſie glaubten daß der Ange-
klagte, als er die That verübte mit Zurechnungsfähigkeit ge
handelt habe. Jhr Gutachten ging dahin daß ſie an der
Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten nicht zweifelten.

Es erfolgten nun die Plaidoyers. v
hielt die Anklage aufrecht, behauptete namentlich, daß der
Angeklagte mit voller Ueberlegung gehandelt habe und
machte auf das Benehmen des Angeklagten vor, bei und
nach der That aufmerkſam. Die Ueberlegung vor der That
ergebe ſich daraus, daß der Angeklagte vorſichtig das Deckbett
auf dem Sopha weggelegt, damit es nicht blutig werde und
daß er von 3 Jnſtrumenten, welche in der Werkſtatt lagen,
die geliehene Axt gewählt, weil ſie ſchwerer und geeigneter
zur That geweſen, dieſe Axt auch, weil ſie eine geliehene war,
nicht. ſogleich vermißt werden konnte. Daß der Angeklagte
lange ſchon mit dem Gedanken an Tödtung ſeines Vaters ge
dacht, ergebe das von mehreren Zeugen bekundete ſchlechte
Verhältniß zwiſchen Sohn und Vater und er wies hier auf
die Aeußerung des Angeklagten gegen den Stellmacher Bohne,
„ja bei uns iſt immer der Teufel los bei uns nimmt es auch
kein gutes Ende“, und auf die Klage des Vaters gegen den
Müller Holnack, daß der Sohn vermeide ihn Vater zu nennen,
hin. Er machte ferner auf die vielen und ſchweren Verletzun-
gen an den 3 Leichen aufmerkſam, und darauf, daß der
Angeklagte unter ſcheinbaren Liebkoſungen ſeinen Eltern noch
die Kehle zuzudrücken verſucht habe als er geglaubt, ſie lebten
noch und könnten ihn verrathen. Sodann ging der Staats-
anwalt das Benehmen des Angeklagten nach der That noch
näher durch. Wenn nun die Geſchwornen die Ueberzeugung
gewonnen, daß der Angeklagte mit Ueberlegung gehandelt, ſo
könnten ſie auch ſeine Zurechnungsfähigkeit nicht bezweifeln.
Er machte darauf aufmerkſam daß der Angeklagte während
der Vorunterſuchung nichts davon geſagt, daß er am Kopfe

Der Staatsanwalt

bekundet hätten. Das Trinken von 14 Taſſen ſchwarzen Kaffee
könne aber nicht die Wirkung gehabt haben den Angeklagten
des Verſtandes zu berauben wie der Sachverſtändige Kreis-
phyſikus Dr. Kayſer erklärt habe.

Der Vertheidiger hatte bei dem Reſultate der Beweis-
aufnahme, namentlich dem Gutachten der Sachverſtändigen
Dr. Kayſer und Hartmann einen ſchweren Stand. Er hielt
an der Behauptung des Angeklagten, daß er ohne Verſtand
gehandelt, feſt, und machte auf die durch mehrere Zeugen be
wieſenen Klagen des Angeklagten über Kopfſchmerz und andere
Leiden, namentlich am Abend vor der That, auf ſein vieles
Tanzen und Trinken von 14 Taſſen heißen ſchwarzen Kaffee
und die dädurch bewirkte große, fieberhafte Aufregung auf

Seiner Meinung nach waren die Geſchwornen an
die Gutachten der Aerzte über die Zurechnungsfähigkeit des
merkſam.

Angeklagten nicht gebunden und hatten ſich darüber ihr eigenes
Urtheil zu bilden. Er bat am Schluſſe ſeiner Rede die Ge-
ſchwornen, den Angeklagten im Geiſt echter chriſtlicher Dultung
zu beurtheilen und die Frage, ob er mit Zurechnungsfähigkeit
gehandelt, zu verneinen.

Nachdem hierauf der Vorſitzende das Reſumeé gehalten,
erhielten die Geſchwornen die von ihnen zu beantwortenden
Fragen. Die 3 erſten Fragen gingen dahin, ob der Ange
klagte ſchuldig, in der Nacht vom 9. zum 10. Februar c. in
Oberfarnſtedt reſp. ſeinen leiblichen Vater, ſeine leibliche Mutter
und ſeinen leiblichen Bruder vorſätzlich und mit Ueberlegung
getödtet zu haben, die 4. und 5. bei der etwaigen ganzen
oder theilweiſen Verneinung der J. Frage, ob der Angeklagte
ſchuldig bei der Unternehmung des Verbrechens zu Frage 1,
um ein der Ausführung deſſelben entgegentretendes Hinderniß
zu beſeitigen oder um ſich der Ergreifung auf friſcher That
zu entziehen vorſätzlich reſp. ſeine leibliche Mutter und ſeinen
leiblichen Bruder getödtet zu haben, und die 6. Frage dahin,
ob der Angeklagte mit Zurechnungsfähigkeit gehandelt habe.
Die Geſchwornen bejahten die 3 erſten und die 6. Frage.

Der. Staatsanwalt beantragte Todesſtrafe und Verluſt
der bürgerlichen Ehre gegen den Angeklagten, der Vertheidiger
konnte dagegen Nichts erinnern und der Gerichtshof erkannte
dem Antrage des Staatsanwalts gemäß.

Der Angeklagte hörte ſein Todesurtheil mit Ruhe
an und wurde in das Gefängniß zurückgeführt.

Donnerſtag, den 28 April 1864.
Die erſte und zweite Sache betrafen Verbrechen gegen die

Sittlichkeit. Jn der erſten Sache wurde der Angeklagte frei
geſprochen in der zweiten wurden die Angeklagten, Hand
arbeiter Gottfried Gottlob Hoffmann, 49 Jahr alt und
deſſen Tochter die unverehel. Marie Chriſtiane Hoffmann,
28 Jahr alt, von Schraplau, für ſchuldig erklärt und Erſterer
mit 2 Jahren Zuchthaus und Letztere mit 3 Monaten Gefäng-
niß beſtraft.

Dritter Fall.
Der Zimmergeſell Friedrich Wilhelm Ude aus Röglitz

29 Jahr alt, bereits 3mal wegen Dieſtahls beſtraft hatte
nach der Anklage am 6. Febr. d. J. dem Gutsbeſitzer Kanold
in Lindennaundorf aus einem auf ſeinem Hausboden befind-
lichen verſchloſſenen Schränkchen mittelſt Einbruchs in daſſelbe
die Summe von 21 Thlr. geſtohlen. Der Angeklagte war
nur theilweis geſtändig. Er wurde von den Geſchwornen
nach Maßgabe der Anklage für ſchuldig erklärt und zwar
ohne Annahme mildernder Umſtände, die von ihm beanſprucht
waren. Er wurde mit 5 Jahren Zuchthaus und Stellung
unter Polizeiaufſicht auf ebenſo lange belegt.

Freitag, den 29. April 1864.
Der Dienſtknecht Johann Andreas Markert von Frohn-

dorf 30 Jahr alt, bereits mehrfach beſtraft, hatte der An-
klage zufolge in der Nacht vom 29. zum 30. Novbr. v. J.
dem Major Freiherrn v. Werthern in Frohndorf aus einer
verſchloſſenen Scheune mittelſt Einbruchs in dieſelbe eine Partie
Weizen geſtohlen.

Der Angeklagte leugnete und die Geſchwornen hielten ihn
auch durch die Beweisaufnahme nicht für überführt, denn ihr
Verdict kautete auf Nichtſchuldig. Der Angeklagte wurde dem-
zufolge in Freiheit geſetzt.

Hiemit waren die Sitzungen beendet.
gelitten und daß die Entläſtungszeugen auch hierüber Nichts

Redaction Druck und Verlag von L. Jurk.
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